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Allgemeine Wohngebiete

Mischgebiete

1.   Art der baulichen Nutzung

Baugrenze

Art der baulichen Nutzung         Zahl der Vollgeschosse
---------------------------------------------------------------
Grundflächenzahl (GRZ)                     -
---------------------------------------------------------------
Dachform                                   Bauweise
---------------------------------------------------------------
(Beschreibung  siehe  Textteil)

3.     Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Füllschema der Nutzungsschablone

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Fuß- und Radwege

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Parkplätze

Grünfläche als Bestandteil von Verkehrsanlagen

Gehwegfläche

6.   Verkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Mischverkehrsfläche

V

P

Grünfläche öffentlich

9.   Grünflächen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen  ( Pflanzgebot )

Anpflanzen: Bäume

Naturpark

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

NP

PFG 1

aufzuhebende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Grenze des räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Grenze des räumlichen Geltungsbereich der angrenzenden Bebauungspläne

15.    Sonstige Planzeichen

unverbindlicher Vorschlag für neue Grenzen

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind
hier: Lärmschutz

L3

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Elektrizität

7.   Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
  und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

abweichende Bauweisea

Erdgeschoß - Rohfußbodenhöhe über NNEFH 0,00

Stellung der baulichen Anlage

Spielplatz
 

Offene Bauweiseo

Erhaltung: Bäume

Offene Bauweise, jedoch nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
 

ED

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder 
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Höhenlinie mit Angabe der Höhe ü.NN

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

mit Geh-, Fahrrechten zu belastende FlächenGR-FR

mit Leitungsrechten zu belastende FlächenLR
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